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Landkreis Heidenheim erreicht erneut  
Inzidenzstufe 1
Weitere Lockerungen aufgrund einer 7-Tage-Inzi-
denz unter 10 ab Sonntag, 8. August 2021

Die vom Landesgesundheitsamt veröffentlichte 7-Ta-
ge-Inzidenz im Landkreis Heidenheim liegt nach heu-
tigem Stand bei 9,8 und damit seit 5 aufeinander fol-
genden Tagen unter dem Schwellenwert von 10. 
Somit kann das Gesundheitsamt am heutigen Sams-
tag, 7. August 2021, die Inzidenzstufe 1 feststellen. Ab 
morgen, Sonntag, 8. August 2021, gelten aufgrund 
dessen erneut weitere Lockerungen im Landkreis 
Heidenheim. So ist es unter anderem im Rahmen der 
allgemeinen Kontaktbeschränkungen wieder möglich, 
sich unabhängig von Haushalten mit maximal 25 Per-
sonen zu treffen. Private Feierlichkeiten wie zum Bei-
spiel Hochzeiten können mit maximal 300 Personen 
stattfinden, wobei in geschlossenen Räumen die 
Pflicht zur Vorlage eines negativen Testergebnisses, 
eines Genesenen- oder Impfnachweises besteht. Eine 
ausführliche Übersicht der ab Sonntag, 8. August 
2021 geltenden Regeln im Landkreis Heidenheim so-
wie die Feststellung der 7-Tage-Inzidenz sind auf der 
Corona-Homepage des Landkreises Heidenheim  
unter www.info-corona-lrahdh.de zu finden. 

Amtliche Bekanntmachung des  
Landkreises Heidenheim
Feststellung der Unterschreitung der Sieben-Ta-
ge-Inzidenz von 10 Neuinfektionen je 100.000 Ein-
wohner an fünf aufeinander folgenden Tagen 
Das Landratsamt Heidenheim – Gesundheitsamt teilt 
mit, dass gem. § 1 Absatz 2 Nr. 1 der Verordnung der 
Landesregierung über infektionsschützende Maßnah-
men gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 
(Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 26. Juli 2021 
folgende Bekanntmachung ergeht:
Es wird festgestellt, dass die Sieben-Tage-Inzi-
denz im Landkreis Heidenheim am 7. August 2021 
den Schwellenwert von 10 an fünf aufeinander fol-
genden Tagen unterschritten hat. Damit gelten ab 
Sonntag, 8. August 2021, die Regelungen der Inzi-
denzstufe 1. 

Begründung:
§ 1 Absatz 3 CoronaVO sieht vor, dass das zuständi-
ge Gesundheitsamt in den Fällen des 
§ 1 Absatz 2 CoronaVO unverzüglich ortsüblich be-
kannt macht, sobald der für eine Inzidenzstufe maß-
gebliche Wert der vom Landesgesundheitsamt veröf-
fentlichen Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander 
folgenden Tagen über- oder unterschritten wurde. Die 
Inzidenzstufen gelten jeweils am Tag nach der ortsüb-
lichen Bekanntmachung. 
Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heidenheim 
liegt an den nach § 1 Absatz 3 CoronaVO maßgebli-
chen Tagen, das heißt seit dem 3. August 2021, nach 
den Feststellungen des Landesgesundheitsamts bei 
einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 10.
Diese Feststellung erfolgt rein deklaratorisch und er-
gibt sich unmittelbar aus den vom Landesgesund-
heitsamt in seinen COVID-Lageberichten dargestell-
ten Sieben-Tage-Inzidenzwerten des Landkreises 
Heidenheim.
Heidenheim an der Brenz, 7. August 2021
gez. Peter Polta, Landrat



Bereitschaftsdienste

Kinder- und Jugendärzte
Sommerpause von April bis September

Augenärztlicher Notdienst
Für den ärztlichen Bereitschaftsdienst  
Notfallrufnummer 	 Tel. 116117

Zahnärztlicher Notdienst
Auskunft erteilt die kassenärztliche Vereinigung  
in Stuttgart unter der Rufnummer 	 Tel. 0711 7877777

Öffnungszeiten vom Rathaus (Tel. 07322 9547-0) und KOMM-IN-CENTER (Tel. 07322 9547-21 · Fax 07322 9547-40)

Montag – Freitag	 8:30 Uhr – 12:00 Uhr	 KOMM-IN-CENTER zusätzlich: Freitag	      14:00 – 16:30 Uhr 
Montag u. Donnerstag	 14:00 Uhr – 16:30 Uhr	                                                    Samstag     8:30 – 12:00 Uhr 
Mittwoch	 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
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Rufnummer für den 
Allgemeinärztlichen Notfalldienst: 116117
Heidenheim (Allgemeiner Notfalldienst)
Notfallpraxis Heidenheim – Kliniken Landkreis Heidenheim
Schloßhaustr. 100, 89522 Heidenheim

Mo., Di., Do. 19:00 – 22:00 Uhr / Mi. 15:00 – 22:00 Uhr /
Fr. 17:00 – 22:00 Uhr / Sa., So. u. Feiertage 8:00 – 22:00 Uhr
Ab 22:00 Uhr gibt es eine Bandansage.

Apotheken Notdienst
Donnerstag, 12. August 2021 
Zoeppritz-Apotheke, Zoeppritzstr. 1, HDH-Mergelstetten

Freitag, 13. August 2021 
Lärchen-Apotheke, Wilhelmstr. 6, Gerstetten 
Giengener Bärenapotheke, Marktstr. 23, Giengen

Samstag, 14. August 2021 
Karl-Olga-Apotheke, In den Schlossarkaden, Karlstr. 12, HDH 

Sonntag, 15. August 2021 
Brenz-Apotheke, Voithstraße 1, Königsbronn 
Lonetal-Apotheke, Große Gasse 23, Niederstotzingen

Montag, 16. August 2021 
VIVIT-Apotheke, Bergstraße 2, Heidenheim

Dienstag, 17. August 2021 
Apotheke Nattheim, Fleinheimer Straße 1, Nattheim 
Lärchen-Apotheke, Wilhelmstr. 6, Gerstetten 

Mittwoch, 18. August 2021 
Karl-Olga-Apotheke, In den Schlossarkaden, Karlstr. 12, HDH

Donnerstag, 19. August 2021 
Brücken-Apotheke, Ulmer Str. 55, Giengen 
Steinhirt-Apotheke, Hauptstr. 17, Steinheim

Freitag, 20. August 2021 
Schloss-Apotheke, Grünewaldplatz 3, Heidenheim (Mittelrain) 

Samstag, 21. August 2021 
Rathaus-Apotheke, Am Rathaus 11, HDH-Schnaitheim 

Sonntag, 22. August 2021 
Marien-Apotheke, Hauptstr. 30, Neresheim
Giengener Bärenapotheke, Marktstr. 23, Giengen

Montag, 23. August 2021 
Schloss-Apotheke, Hauptstraße 51, Heidenheim

Dienstag, 24. August 2021 
City-Apotheke, Karlstr. 1, Heidenheim

Mittwoch, 25. August 2021 
Marien-Apotheke, Hauptstr. 13, Dischingen 
Albuch-Apotheke, Hauptstr. 72, Steinheim
Donnerstag, 26. August 2021 
Karl-Olga-Apotheke, In den Schlossarkaden, Karlstr. 12, HDH
Freitag, 27. August 2021 
Hohe Wart-Apotheke, Grundweg 3, Herbrechtingen 
Apotheke im Ärztehaus, Heidenheimer Str. 8, Neresheim 
Samstag, 28. August 2021 
Sonnen-Apotheke, Bühlstr. 20, Heidenheim
Sonntag, 29. August 2021 
Brenztal Apotheke, Brenzer Straße 29, Sontheim 
Herwartstein-Apotheke, Schickhardtstr. 1, Königsbronn
Montag, 30. August 2021 
Hirsch-Apotheke, Brenzstr. 33, Heidenheim
Dienstag, 31. August 2021 
Engel-Apotheke, Heidenheimer Str. 36, Giengen 
Zeppelin-Apotheke, Kirchstr. 9, Altheim/Alb 
Mittwoch, 1. September 2021 
Zentral-Apotheke, Eugen-Jaekle-Platz 12, Heidenheim
Donnerstag, 2. September 2021 
Adler-Apotheke, Lange Str. 37, Herbrechtingen 
Freitag, 3. September 2021 
Schloss-Apotheke, Kurze Straße 5, Heidenheim
Samstag, 4. September 2021 
Zoeppritz-Apotheke, Zoeppritzstr. 1, HDH-Mergelstetten
Sonntag, 5. September 2021 
Alb-Apotheke, Wilhelmstr. 21, Gerstetten 
Brenz-Apotheke, Lange Str. 9, Herbrechtingen

Montag, 6. September 2021 
Karl-Olga-Apotheke, In den Schlossarkaden, Karlstr. 12, HDH

Dienstag, 7. September 2021 
Brenz-Apotheke, Voithstraße 1, Königsbronn
Lonetal-Apotheke, Große Gasse 23, Niederstotzingen

Mittwoch, 8. September 2021 
VIVIT-Apotheke, Bergstraße 2, Heidenheim

Donnerstag, 9. September 2021 
Alb-Apotheke, Wilhelmstr. 21, Gerstetten 
Apotheke Nattheim, Fleinheimer Straße 1, Nattheim

Tierärztlicher Notdienst
Für Notfälle wenden Sie sich an Ihren Haustierarzt. 
Kliniken und Großtierpraxen sind durchgehend dienstbereit.

Dienst der Ökumenischen Sozialstation
Unteres Brenztal gGmbH 
Sonn- und Feiertage 	 Tel. 07325 919094

Umweltschutz geht jeden an



Terminkalender
Was bringt die Woche:

Alle Veranstaltungen entfallen
wegen der Corona-Pandemie!

Abfallkalender:

Restmüll
Hermaringen: Freitag, 13. August 2021 (KW 32) 
Hermaringen: Freitag, 27. August 2021 (KW 34) 
Allewind: Donnerstag, 19. August 2021 (KW 33) 
Allewind: Donnerstag, 2. September 2021 (KW 35)

Gelber Sack
Hermaringen: Montag, 16. August 2021 (KW 33) 
Hermaringen: Montag, 30. August 2021 (KW 35) 
Allewind: Donnerstag, 26. August 2021 (KW 34)
Allewind: Donnerstag, 9. September 2021 (KW 36)

Papiertonne
Hermaringen: Donnerstag, 9. September 2021 (KW 36) 

Bio-Mülltonne
Hermaringen: Freitag, 13. August 2021 (KW 32) 
Hermaringen: Freitag, 20. August 2021 (KW 33) 
Hermaringen: Freitag, 27. August 2021 (KW 34) 
Hermaringen: Freitag, 3. September 2021 (KW 36) 
Allewind: Donnerstag, 19. August 2021 (KW 33) 
Allewind: Donnerstag, 26. August 2021 (KW 34) 
Allewind: Donnerstag, 2. September 2021 (KW 35) 
Allewind: Donnerstag, 9. September 2021 (KW 36)
 
Termin für die Altpapiersammlung
Am Samstag, 14. August 2021 wird in Hermaringen  
mit Teilorten Altpapier gesammelt.
Zeitungen, Illustrierte, Kataloge und Kartons sind bis 
spätestens 8:00 Uhr am Straßenrand handlich gebündelt 
bereitzulegen.
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Sonstige Notdienste
Strom- und Gasversorgung	 Tel. 0731 60000 
Wasserversorgung	 Tel. 07322 962121 
Abwasserentsorgung	 Tel. 0170 8904929
Telefonseelsorge	 Tel. 0800 1110111

Anonyme Alkoholiker: Treffen: Montag, 19:30 Uhr  
im Ev. Kindergarten, Hainbuchenweg 9, 89537 Giengen 
Kontakt-Telefon: Sieglinde	 Tel. 07328 4992

Johanniterhaus Hermaringen	 Tel. 07322 14930

Hinweis zur Abgabe von Baugesuchen
Um Ihren Bauantrag oder Ihre Bauvoranfrage zügig bearbeiten zu können, bitten wir Sie um rechtzeitige Abgabe Ihres 
Baugesuchs.

Die nächste Sitzung des Gemeinderates, in der Baugesuche behandelt werden, findet am 30. September 2021 statt. 

Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Bauunterlagen daher bis 

spätestens Freitag, 10. September 2021

beim Fachbereich Bürgerservice – Bauen, Zimmer 14, bei Frau Frey, ein.

Bei Fragen zum Genehmigungsverfahren oder bezüglich eines Beratungsgesprächs wenden Sie sich bitte an Herrn  
Uherek, Tel. 07322 9547-18.

Amtliche Bekanntmachung

Unser Güssenblättle macht Sommerpause!

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern  
einen schönen Urlaub.

Das erste Blättle nach der Sommerpause erscheint in der KW 36 (09.09.2021).

Redaktionsschluss wie gehabt Dienstag, 07.09.2021, 12:00 Uhr.
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Gemeinde Hermaringen	 Wahlkreis 270
Aalen-Heidenheim

BEKANNTMACHUNG
der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von  
Wahlscheinen für die Wahl zum 20. Deutschen  

Bundestag am 26. September 2021

1. �Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Ge-
meinde Hermaringen wird in der Zeit vom 6. September 
2021 bis 10. September 2021 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten im Rathaus Hermaringen, Wahlamt (EG-
Foyer), Karlstraße 12, 89568 Hermaringen für Wahlberech-
tigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberech-
tigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melde
register ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bun-
desmeldegesetzes eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.  

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat.

 
2. �Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-

dig hält, kann in der Zeit vom 6. September 2021 bis zum 
10. September 2021, spätestens am 10. September 2021 
bis 12:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde Bürgermeister-
amt Hermaringen, Wahlamt (EG-Foyer), Karlstraße 12, 
89568 Hermaringen Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.

 
3. �Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 

sind, erhalten bis spätestens zum 5. September 2021 eine 
Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten 
keine Wahlbenachrichtigung.

 
4. �Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 

270 Aalen-Heidenheim
	 • �durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-

raum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
		  oder 
	 • durch Briefwahl 
	 teilnehmen.
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 �ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

5.2 �ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-
berechtigter,

	 a) �wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 

nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 5. 
September 2021) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahl-
ordnung (bis zum 10. September 2021) versäumt hat,

	 b) �wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 
1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,

	 c) �wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten bis zum 24. September 
2021, 18:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt 
werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit 
Behinderung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen.

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

	 • einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
	 • einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
	 • �einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der  

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen hellroten 
Wahlbriefumschlag und

	 • ein Merkblatt für die Briefwahl.

	� Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte ver-
tritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

	 �Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebens-
jahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von 
der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

	� Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die  
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angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht.

	� Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich 
von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 

	� Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

 
Hermaringen, 12.08.2021	

Bürgermeisteramt Hermaringen
gez. Jürgen Mailänder, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
der Genehmigung der 6. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der „Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Giengen-Hermaringen“ im Bereich „Giengener 
Industriepark A7“ auf den Gemarkungen Giengen und 
Hürben gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB)

Der gemeinsame Ausschuss der „Vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Giengen-Hermaringen“ hat in der öffentlichen 
Sitzung am 24.03.2021 die 6. Änderung des Flächennut-
zungsplanes zur Ausweisung der Bauflächen im Bereich 
„Giengener Industriepark A7“ auf den Gemarkungen 
Giengen und Hürben gebilligt und beschlossen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Wirtschaft 
und Infrastruktur, hat die von der „Vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Giengen-Hermaringen“ am 24.03.2021 in  
öffentlicher Sitzung beschlossene 6. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes mit Erlass Az.-Nr. RPS21-2511-3/49 vom 
27.07.2021 gemäß § 6 BauGB genehmigt.

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 
5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die genehmigte 6. 
Änderung des Flächennutzungsplans wird gemäß § 6 Abs. 5 
Satz 2 BauGB mit dem Tage der Bekanntmachung in den 
Giengener Stadtnachrichten am 18.08.2021 wirksam.

Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes kann von je-
dermann einschließlich der Begründung mit Umweltbericht 
und zusammenfassender Erklärung über die Art und Weise, 
wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung in der 6. Flächennutzungs-

planänderung berücksichtigt wurden, ab dem Tag der Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung in den Rathäusern der 

	 Stadt Giengen an der Brenz, Marktstraße 18 – 20,  
	 89537 Giengen an der Brenz
	 sowie der
	� Gemeinde Hermaringen, Karlstraße 12,  

89568 Hermaringen

während der üblichen Dienststunden eingesehen werden 
und jedermann kann über ihren Inhalt Auskunft verlangen  
(§ 6 Abs. 5 BauGB).

Aufgrund der jeweiligen Bestimmungen zur COVID-19-Pan-
demie kann die Einsichtnahme eventuell nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung möglich sein. Bitte vereinbaren Sie da-
her in diesem Fall vor Ihrem Besuch einen Termin mit den 
Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung Hermaringen bzw. 
des Stadtplanungsamtes Giengen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in  
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 – 3 BauGB bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des  
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes oder aber ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs nur 
beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der „Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Giengen-Hermaringen“ geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungs-
vorgangs begründen soll, ist darzulegen.

Nach § 4 Abs. 4 und 5 Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg gilt die Flächennutzungsplanänderung – sofern die-
se unter der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeinde-
ordnung ergangenen Bestimmungen zustande gekommen 
ist – ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Flächennutzungsplan-
änderung verletzt worden sind, der Vorsitzende der „Verein- 
barten Verwaltungsgemeinschaft Giengen-Hermaringen“ 
dem Beschluss nach § 43 Gemeindeordnung wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbe-
hörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der „Ver-
einbarten Verwaltungsgemeinschaft“ unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO gel-
tend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der Jah-
resfrist Jedermann diese Verletzung geltend machen.

Hermaringen, den 12.08.2021

Vorsitzender der VVG Giengen-Hermaringen 
gez. Dieter Henle, Oberbürgermeister

Rentenangelegenheiten
Fragen? Kostenlose Servicenummer der Deutschen Renten-
versicherung Baden-Württemberg 0800 1000 48024.  
Kostenlose Servicenummer der Deutschen Rentenversicherung 
Bund 0800 1000 48070.  
Montag bis Donnerstag von 7:30 Uhr bis 19:30 Uhr  
Freitag von 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr
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Aktuelle Hinweise auf die Polizeiverordnung 
der Gemeinde
Aus gegebenem Anlass möchten wir auf die Vorschriften der 
geltenden Polizeiverordnung der Gemeinde hinweisen.

Diese Vorschriften schützen Sie und Ihre Nachbarn! Nehmen 
Sie bitte Rücksicht auf die Bedürfnisse Ihrer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger!

Die Polizeiverordnung gilt an allen Tagen in der Woche!

Nachfolgendes ist zu beachten:

· � �Haus- und Gartenarbeiten  

�Haus- und Gartenarbeiten (Rasen mähen, handwerkliche 
Tätigkeiten im Freien) durch motorbetriebene Gartenge-
räte sind vor 8:00 Uhr und nach 20:00 Uhr sowie in der 
Mittagspause von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr verboten, sofern 	
sie eine Lärmbelästigung darstellen.  

�Diese o. g. Ruhezeiten gelten für private Haus- und Garten-	
arbeiten, aber nicht für gewerbliche Arbeiten und dadurch 	
verursachten Lärm, z. B. von Handwerksbetrieben, Baufir-
men oder dem gemeindlichen Bauhof! 

Leise Elektro- oder Akku-Rasenmäher sowie andere 
Gartengeräte, die mit dem grün-blauen EU-Umweltzei-
chen oder dem sog. „Blauen Engel“ des Umweltbundes-
amts versehen sind, fallen nicht unter die Lärmschutzver-
ordnung und dürfen auch außerhalb dieser Zeiten 
betrieben werden. Das EU-Umweltzeichen ist an einer 
symbolisierten Pflanze mit EU-Sternen erkennbar.

·  �Tiere, insbesondere Hunde sind so zu halten, dass nie-
mand durch lautes und andauerndes Gebell gestört wird.

·  Hunde sind innerhalb des Ortes an der Leine zu führen!

·  �Hunde dürfen ihre Notdurft (Kot und Urin) nicht auf Geh-
wegen, in Grünanlagen, in fremden Vorgärten und auf 
landwirtschaftlichen Grünflächen verrichten. Dennoch ab-
gelegter Hundekot ist vom Halter unverzüglich zu beseiti-
gen.

·  �Fütterungsverbot für Tauben und für am und im Was-
ser wild lebende Tiere 

Tauben dürfen auf öffentlichen Straßen und Gehwegen 
sowie in Grün- und Erholungsanlagen nicht gefüttert 
werden. Das gleiche gilt für am und im Wasser wild  
lebende Tiere im Bereich der Brenz.

·  �Altglassammelbehälter dürfen sonn- und feiertags sowie 
werktags vor 7:00 Uhr und nach 20:00 Uhr nicht benutzt 
werden!

·  �Motoren von Fahrzeugen dürfen nicht unnötig laufen ge-
lassen werden (auch nicht, um die Klimaanlage in Betrieb 
zu halten!).

·  �Unnötiger Lärm beim Be- und Entladen von Fahrzeugen ist 
verboten.

Das Nichteinhalten dieser Vorschriften kann mit einem Buß-
geld von bis zu 1.000 € geahndet werden. 

Wir weisen darauf hin, dass wir uneinsichtige Personen 
in Zukunft konsequent mit einem Bußgeld belegen wer-
den.

Halten Sie sich deshalb bitte an die vorgenannten Vorschrif-
ten!

Herzlichen Dank.

Ihre Gemeindeverwaltung

Fütterungsverbot für Tauben und für am und 
im Wasser wild lebende Tiere
„Danke, dass ihr uns kein Brot füttert!“
Für viele Menschen ist es eine große Freude, Enten, Schwä-
ne und andere Wasservögel zu füttern. Aber darf man sie 
überhaupt füttern oder auch: Brauchen Sie das Futter  
eigentlich?

Wohlmeinende Menschen, die mit Tüten voll altem Brot En-
ten und andere Wasservögel füttern, sind an Gewässern ein 
alltäglicher Anblick.
Gerade mit Kindern ist „Enten füttern“ eine beliebte Freizeit-
beschäftigung, denn die Wasservögel scheinen sich jedes 
Mal sehr über die Zuwendung zu freuen. 

Leider trügt das Bild: Zwar ist Brot an sich in kleinen Mengen 
nicht schädlich, doch brauchen Wasservögel kein Fast Food 
aus der Tüte. Denn genau das ist Brot für Vögel: Fast Food. 
Es enthält viele Kohlenhydrate und erfordert wenig Anstren-
gung, ist stark gesalzen und relativ einseitig. Die Wasservö-
gel wissen nicht, wann es genug ist, und fressen aus Instinkt 
so viel, wie sie nur irgendwie können, also auch so lange, 
wie man sie weiterfüttert. 

Dass die Tiere in Massen zu den Futterstellen kommen, ist 
kein Zeichen von Hunger, sondern von Gewöhnung. Aber 
das sind nicht die einzigen Nebenwirkungen des Fütterns.

Werden Wasservögel regelmäßig nur mit Brot gefüttert, be-
kommen sie Nährstoffmangel. So sind die Tiere anfälliger für 
Krankheiten: Wenn wir Wasservögel regelmäßig füttern, krie-
gen sie dadurch oft Gicht. 

Zudem ändert sich das Verhalten der Vögel. So verlieren die 
Wasservögel ihre natürliche Fluchtdistanz zum Menschen, 
die großen Vogelansammlungen bewirken bei ihnen Stress 
und machen sie aggressiv. Zum Teil ändern Wasservögel 
aufgrund regelmäßiger Fütterung auch ihre Zuggewohnhei-
ten und werden dadurch von weiteren Fütterungen abhän-
gig, weil sie sonst den Winter nicht überstehen. 

Der Kot der Wasservögel am Uferbereich, im Wasser und an 
Land ist nicht nur lästig, sondern auch hygienisch bedenk-
lich. Verschärfend wirkt, dass herumliegende Futterreste oft 
auch noch andere Tiere anlocken und als Nahrungsquelle 
dienen. 

Das Füttern stellt also einen gefährlichen Eingriff in die 
Natur dar und ist daher VERBOTEN!

Bitte unterlassen Sie deshalb das Füttern von am und 
im Wasser wild lebenden Tieren im Bereich der Brenz! 
Das Füttern von Tauben auf öffentlichen Straßen und 
Gehwegen sowie in Grün- und Erholungsanlagen ist 
ebenfalls verboten!

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Ihre Gemeindeverwaltung

Glückwünsche

Wir gratulieren allen Mitbürgerinnen  
und Mitbürgern, die in dieser  
oder den nächsten Wochen ihren  
Geburtstag feiern können, namentlich:

	 am Samstag, 14. August 
Frau Edith Völz, 
zum 80. Geburtstag

Herrn Johann Medel, 
zum 75. Geburtstag
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Neue Erdgaspreise ab 01. Oktober 2021  
in der Grund- und Ersatzversorgung  
 
 
Sehr geehrte Kunden, 
 
im Vergleich zu anderen fossilen Brennstoffen gilt Erdgas als besonders schadstoffarm. Dennoch hat der 
Gesetzgeber eine so genannte CO2-Bepreisung nach BEHG in Höhe von 0,55 ct /kWh eingeführt. Diese müssen 
wir als Gemeindewerke Hermaringen ab 01.10.2021 in der jeweils geltenden Höhe in den Gaspreis aufnehmen 
und unmittelbar abführen.  
 
Obwohl sich die Energiepreise auf den Beschaffungsmärkten im letzten Jahr verdoppelt haben, können wir 
aufgrund unserer vorausschauenden Planung Ihren Energiepreis weitestgehend stabil halten und bieten unseren 
Kunden dadurch nach wie vor einen günstigen und fairen Energiepreis an. Mit dem nachfolgenden Preisblatt 
informieren wir über die einzelnen Tarife. 
 
ALLGEMEINER GRUNDVERSORGUNGSTARIF: 
 

1. Verbrauchsstufe bis 2.000 kWh/Jahr €/Jahr Cent/kWh 
 

Grundpreis brutto (netto) 71,40 (60,00) 

Arbeitspreis brutto (netto) 10,65 (8,95) 
 

2. Verbrauchsstufe von 2.001 bis 10.000 kWh/Jahr €/Jahr Cent/kWh 
 

Grundpreis brutto (netto) 142,80 (120,00) 

Arbeitspreis brutto (netto) 7,08 (5,95) 
 

3. Verbrauchsstufe ab 10.001 kWh/Jahr €/Jahr Cent/kWh 
 

Grundpreis brutto (netto) 178,50 (150,00) 

Arbeitspreis brutto (netto) 6,77 (5,69) 
 
• Jeder Kunde wird im Allgemeinen Tarif automatisch in der für ihn günstigsten Tarifstufe abgerechnet      (Bestabrechnung). 

• In den Tarifpreisen ist die mit der Gemeinde vereinbarte Konzessionsabgabe von 0,22 Cent/kWh gemäß der „Verordnung über 
Konzessionsabgaben für Strom und Gas“ (KAV), die CO2-Bepreisung nach BEHG in der jeweils geltenden Höhe sowie die 
Erdgassteuer von 0,55 Cent/kWh enthalten. 

• Die Brutto-Preise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19 %) und sind auf zwei Nachkommastellen (bei Angaben in 
Cent/kWh) gerundet. 

 

 
Und so erreichen Sie uns für alle Fragen rund um Ihre Energieversorgung: 
 

 
Mail an 
info@gemeindewerke-hermaringen.de  

Telefonisch unter 
07322 9547-35  

Persönlich  
Karlstraße 12, 89568 Hermaringen 

 
Ihre Gemeindewerke Hermaringen GmbH 

Gemeindewerke

Erhöhung des Wasserversorgungsdruckes
im Bereich östlich der Bahnlinie
(Altdorf, Neubaugebiet „Mühlfeld“, Gewerbegebiet 
„Berger Steig“ und Aussiedlerhöfe Unter dem 
Benzenberg, Strohmberg und Steiglen)
Aufgrund des bisher schwachen Wasserdruckes in diesen 
Bereichen haben die Gemeindewerke Hermaringen GmbH 
im Hochbehälter Hirschberg in den letzten Wochen eine 
Druckerhöhungsanlage eingebaut.

Der Versorgungsdruck wird nach der Inbetriebnahme um ca. 
2,0 bar höher sein als bisher. Er beträgt dann ca. 4,5 – 6,0 bar. 

Der Druck wird ab dem 21.09.2021 über mehrere Wochen 
hinweg langsam erhöht.
Laut „DIN 1988“ sind in den Wasserhausinstallationen  
u. a. Druckminderer vorgeschrieben.
Wir bitten Sie, sofern noch nicht vorhanden, die Hausin-
stallationen nachzurüsten.
Mit der Ausführung der Arbeiten können alle zugelassenen 
Installateure beauftragt werden.
Für evtl. Rückfragen stehen Ihnen die Stadtwerke Giengen 
GmbH unter der Telefonnummer 07322 9621-0 jederzeit ger-
ne zur Verfügung.
Ihre Gemeindewerke Hermaringen GmbH
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Fundamt

Fundsache
Beim Bürgermeisteramt – Fundamt – Hermaringen wurde in 
der letzten Zeit folgender Fundgegenstand abgegeben/an-
gezeigt:

Air Pod Case, gefunden Güssenstraße

Zu erfragen bzw. abzuholen im KOMM-IN-CENTER
(Telefon 9547-13).

Für-Einander

Programmvorschau
Am 26.08.2021 wollen wir mit unseren Senioren zum Mit-
tagstisch in die Hofschenke „Zum Schwarzen Beck“ in Det-
tingen einkehren.
Dort ist ab 12:00 Uhr ein Tisch für uns reserviert. Es wäre 
super, wenn der-/diejenige, die mit dem eigenen Fahrzeug 
anreist, noch jemanden mitnehmen könnte. Für alle, die den 
Fahrdienst in Anspruch nehmen möchten, stehen die Damen

Renate Graf, Tel. 4269
Ingrid Sommer, Tel. 4573
Edeltraud Cieslik, Tel. 21560

telefonisch für Ihre Anmeldung zur Verfügung. Es ist kein 
Treffpunkt für die Abfahrt vorgesehen. Wer sich angemeldet 
hat, wird abgeholt, alle anderen finden sich um 12:00 Uhr in 
Dettingen ein.

Da wir heute vor der Sommerpause des Güssenblättles noch 
nicht absehen können, wie sich das Geschehen um Corona 
entwickeln wird, dehnen wir unser Ausflugsprogramm auf 
den September aus und bieten folgende Veranstaltungen an:

Donnerstag, 09.09.2021: 
Besuch der Gärtnerei Wohlhüter in Gundelfingen mit Café 
um 14:00 Uhr.
Auch hier bitten wir um Anmeldung vorab, damit wir die Teil-
nehmer abholen können. Für diesen Ausflug gibt es auf-
grund der Sommerpause des Güssenblättles keine Erinne-
rung mehr.

Donnerstag, 23.09.2021: 
Besuch des „Gasthaus zum Viehhof“ in Sachsenhausen zum 
Mittagessen. Hier kehren wir um 12:00 Uhr ein und holen Sie 
rechtzeitig ab. Eine letzte Info dazu können Sie der Ausgabe 
des Güssenblättles am 09.09.2021 entnehmen.

Die Ideen für weitere Ausflüge gehen uns nicht aus. Trotz-
dem wollen wir langfristig wieder unser wöchentliches Café 
vor Ort anbieten, zu dem jeder ohne Voranmeldung und 
auch kurzfristig vorbeischauen kann.
Beachten Sie deshalb die Ausgaben des Güssenblättles ab 
dem 9. September 2021 oder informieren Sie sich bei Ihren 
Freunden und Bekannten.

Ihr Team Für-Einander 

Freiwillige Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr  
Hermaringen

gegründet 1928

Übung Zug- und Gruppenführer  
Nächsten Dienstag, 17.08.2021 um 20:00 Uhr treffen sich 
die Zug- und Gruppenführer im Feuerwehrhaus zur Übung.

Hauptversammlung 
Für Samstag, 11.09.2021 um 20:00 Uhr in der Güssenhalle 
ist die diesjährige Jahreshauptversammlung eingeplant.
Die ausführliche Einladung mit der Tagesordnung wird recht-
zeitig verteilt.

Terminvorschau:
In den nächsten 3 Kalenderwochen erscheint kein Güssen-
blättle. Deshalb bitte auch die folgenden Termine beachten:

Dienstag, 17.08.2021 
20:00 Uhr: Übung Zug- und Gruppenführer 

Dienstag, 24.08.2021 
20:00 Uhr: Übung Einsatzabteilung 

Dienstag, 31.08.2021 
20:00 Uhr: Übung Einsatzabteilung 

Samstag, 11.09.2021 
20:00 Uhr: Hauptversammlung 

Kirchen

Hel fe n h at ei n e n Na me n

C a r i t a s

E van gel i sc h e
Ch ri sc h on a- Ge mei n d e

Her mari n ge n

E van gel i sc h e
Ki rc h e n ge mei n d e

Her mari n ge n

Kat h ol i s c h e S e el s orgest el l e
Mari a Kö ni gi n
H e r mari n ge nEvangelische

Kirchengemeinde
Hermaringen

Kontakt: Evang. Pfarramt, Tel. 07322 5272, Fax 24143
Pfarrer Steffen Hägele · E-Mail: Steffen.Haegele@elkw.de
Pfarrbüro: E-Mail: Pfarramt.Hermaringen@elkw.de
Bürozeiten: Dienstag und Donnerstag, 08:30 – 12:00 Uhr
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage  
unter www.hermaringen-evangelisch.de.

Wochenspruch:
Gott widersteht den Hochmütigen,  
aber den Demütigen gibt er Gnade.                         

1.Petrus 5,5b

Sonntag, 15. August 2021 – 11. Sonntag nach Trinitatis 
19:30 Uhr 	 Gottesdienst 
	� (Pfarrer Steffen Hägele), das Opfer ist für das  

Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen bestimmt.

Dienstag, 17. August 2021 
20:00 Uhr 	 Offenes Singen
 

Wochenspruch:
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen,  

und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.                         

Jesaja 42,3a
 

Heute schon 
gelacht?



323

Sonntag, 22. August 2021 – 12. Sonntag nach Trinitatis 
19:30 Uhr 	 Gottesdienst 
	� (Prädikantin Sabine Jekel aus Heidenheim),  

das Opfer ist für die Auslandsarbeit und die Öku-
mene bestimmt.

Dienstag, 24. August 2021 
20:00 Uhr 	 Offenes Singen
 

Wochenspruch:
Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen  

meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.                         

Matthäus 25,40b
 
Sonntag, 29. August 2021 – 13. Sonntag nach Trinitatis 
19:30 Uhr 	 Gottesdienst 
	� (Pfarrer Tom Fröhner aus Hürben), das Opfer ist 

für die eigene Gemeinde bestimmt.

Dienstag, 31. August 2021 
20:00 Uhr 	 Offenes Singen

 
Wochenspruch:

Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht,  
was er dir Gutes getan hat.                         

Psalm 103, 2
 
Sonntag, 5. September 2021 – 14. Sonntag nach Trinitatis 
10:30 Uhr 	 Gottesdienst 
	� (Pfarrer Ulrich Erhardt aus Niederstotzingen),  

das Opfer ist für die eigene Gemeinde bestimmt.

Dienstag, 7. September 2021 
20:00 Uhr 	 Offenes Singen

Sonntag, 12. September 2021 – 15. Sonntag nach Trinitatis 
10:00 Uhr 	 Gottesdienst 
	 (Pfarrer Tom Fröhner aus Hürben)

 

Hel fe n h at ei n e n Na me n

C a r i t a s

E van gel i sc h e
Ch ri sc h on a- Ge mei n d e

Her mari n ge n

E van gel i sc h e
Ki rc h e n ge mei n d e

Her mari n ge n

Kat h ol i s c h e S e el s orgest el l e
Mari a Kö ni gi n
H e r mari n ge n

Gemeindebücherei

im Evang. Gemeindehaus 
Die Bücherei für Alle 
Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Die wöchentliche Öffnungszeit ist immer donnerstags
von 16:00 bis 18:00 Uhr.

Achtung: In den Sommerferien ist die Bücherei bis ein-
schließlich Donnerstag, 9. September 2021 geschlossen. 
Ab Donnerstag, 16. September 2021 ist die Bücherei dann 
wieder wie gewohnt geöffnet!

Ihr Bücherei-Team

Aktuelle Hinweise zum Besuch unserer Gottesdienste:
Liebe Gemeindeglieder,
wir bitten weiterhin um Anmeldung zu unseren Gottes-
diensten. Entweder mit dem unten aufgeführten QR-Code 
oder auf unserer Homepage unter https://www.hermaringen-
evangelisch.de oder direkt vor Beginn des Gottesdiens-
tes bei einem unserer Mitarbeitenden am Eingang der 
Kirche. 

                                   

Evangelische Kirchengemeinde Hermaringen 
(Logo, wie immer) 
Kontakt:  
Evang. Pfarramt, Tel. 07322-5272, Fax -24143 
Pfarrer Steffen Hägele 
E-Mail: Steffen.Haegele@elkw.de 
Pfarrbüro:  
E-Mail: Pfarramt.Hermaringen@elkw.de 
Bürozeiten: 
Dienstag und Donnerstag von 8.30 – 12.00 Uhr 
Weitere Informationen finden sie auf unserer Homepage unter www.hermaringen-
evangelisch.de 
 
 
Wochenspruch: 
Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.                                                                                                                        
                                                                                          Johannes 1,16 
 
Sonntag, 17. Januar – 2. Sonntag nach Epiphanias-      
10:00 Uhr Gottesdienst  
                  (Pfarrer Steffen Hägele), 
                  das Opfer ist für die eigene Kirchengemeinde bestimmt. 
 
Sonntag, 24. Januar – 3. Sonntag nach Epiphanias-      
10:00 Uhr Gottesdienst  
                  (Pfarrer Steffen Hägele) 
 
              
 
Gemeindebücherei  (Logo)  
im Evang. Gemeindehaus    
Die Bücherei für Alle 
Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.  
 
Liebe Gemeindeglieder, 
aufgrund der Verlängerung des Lockdowns wird die Bücherei bis einschließlich 28. Januar 
2021 geschlossen bleiben. Wir bitte um Ihr Verständnis. 
Ihr Bücherei-Team 
 
 
 
QR-Code zur Anmeldung für unsere Gottesdienste während des momentanen lockdown 
 
 

 

Die Gottesdienste finden ab sofort wieder in der Kirche statt. 
Herzliche Einladung dazu!
Dabei gelten die bekannten Hygieneregeln.

Herzliche Grüße
Ihr Pfarrer Steffen Hägele

Achtung: geänderte Gottesdienstzeiten an den kom-
menden Sonntagen wegen des Sommerurlaubs! 
Jetzt im August und Anfang September in der Urlaubszeit 
greift an den nachfolgend aufgeführten Sonntagen die 
Ausnahmeregelung für Doppelgottesdienste mit Beginn in 
Hermaringen bereits um 9:30 Uhr mit Vorläuten: an den 
Sonntagen, 15., 22. und 29. August 2021; erst um 10:30 Uhr 
mit Nachläuten: am Sonntag, 5. September 2021.

Wir bitten um Ihr Verständnis und um Ihre Beachtung!

 
Pfarramtliches 
Pfarrer Hägele hat in der Zeit vom Freitag, 20. August 2021 
bis einschließlich Dienstag, 7. September 2021 Urlaub.
Die Vertretung für den 20. und 21. August 2021 hat Pfarrer 
Joachim Kummer aus Giengen, Tel 07322 919302. Im Zeit-
raum vom 22. August bis einschließlich 7. September 2021 
hat Pfarrer Tom Fröhner aus Hürben, Tel. 07324 2363 die 
Vertretung.

 
Öffnungszeiten des Sekretariats in den Sommerferien 
Das Sekretariat ist in den Sommerferien noch bis Donners-
tag, 19. August 2021 wegen des Urlaubs von Frau Stolz ge-
schlossen.
Am Dienstag, 24. August 2021 ist das Sekretariat des Pfarr-
amts dann wie gewohnt, wieder ab 8:00 Uhr geöffnet.

Wechsel im Sekretariat des Ev. Pfarramts und der 
Kirchenpflege 
Nach über 12-jähriger Tätigkeit als Kirchenpflegerin und über 
8-jähriger Tätigkeit als Sekretärin im Pfarramt gibt Frau Stolz 
zum 31. August 2021 ihre Verantwortung in neue Hände ab.
Als Kirchengemeinde blicken wir dankbar auf diesen ge-
meinsamen Weg zurück, auf den uns Frau Stolz eine stets 
verlässliche und treue Wegbegleiterin war, die mit ihren 
konstruktiven Impulsen das Leben der Kirchengemeinde we-
sentlich mitgestaltet hat. Schon jetzt wünschen wir Frau 
Stolz für ihre neuen Wege alles erdenklich Gute und Gottes 
reichen Segen – die Verabschiedung im Rahmen des Got-
tesdienstes findet am 17. Oktober 2021 statt. Gleichzeitig 
freuen wir uns, dass der Kirchengemeinderat zum 1. Oktober 
2021 mit Frau Yvonne Lehmann eine neue Sekretärin im Ev. 
Pfarramt gewinnen und eine neue Kirchenpflegerin wählen 
konnte. Auch ihr wünschen wir schon jetzt für ihr Wirken viel 
Freude bei allen Aufgaben und Gottes reichen Segen.
Deshalb ist in der Übergangszeit, im September 2021 mit 
Einschränkungen zu rechnen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

RELIGION
ist ein Prisma,

von dessen sieben Farben sich jeder
seine Lieblingsfarbe wählen mag;

alle aber rühren nur
von einem Sonnenstrahl.

Karl Julius Weber, Demokritos
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Katholische Kirchengemeinde 
Maria Königin 
Hermaringen

Kath. Pfarramt Sontheim, Tel. 07325 922673, Fax 922674
E-Mail: MariaeHimmelfahrt.Sontheim@drs.de 
E-Mail: MariaKoenigin.Hermaringen@drs.de
Homepage: http://se-unteresbrenztal.drs.de
Bürozeiten: Mo., Mi., Fr. 09:00 – 11:00 Uhr, Mo. 14:00 – 17:00 Uhr 
Mesnerin: Christine Poehlke, Tel. 07322 22842

Wochenspruch:
Sei mir gnädig, o Herr. Den ganzen Tag rufe ich zu dir.  

Herr, du bist gütig und bereit, zu verzeihen;  
für alle, die zu dir rufen, reich an Gnade.

(PS 86,3.5)

Samstag, 14. August 2021 
14:00 Uhr 	 Taufe des Kindes Nevio Aurelio Silvestro, 
	 Maria Königin, Hermaringen 
17:30 Uhr 	 Beichtgelegenheit, Heilig Geist, Giengen
18:00 Uhr 	 Beichtgelegenheit, St. Vitus, Burgberg
18:30 Uhr 	 Eucharistiefeier, St. Vitus, Burgberg

Sonntag, 15. August 2021, Mariä Aufnahme in den Himmel 
– Feier des Kirchenpatroziniums 
L1: Offb 11,19a;12,1-6a.10ab  L2: 1 Kr 15,29-27a   
Ev: Lk 1,39-56 
19:00 Uhr 	 Wort-Gottes-Feier, Marienkirche, Giengen
19:00 Uhr 	� Eucharistiefeier mit Segnung der Kräuterbu-

schen, Maria Königin, Hermaringen 
10:30 Uhr 	 Eucharistiefeier, Heilig Geist, Giengen
10:30 Uhr 	 Wort-Gottes-Feier, Mariä Himmelfahrt, Sontheim

Samstag, 21. August 2021 
17:30 Uhr 	 Beichtgelegenheit, Heilig Geist, Giengen
18:30 Uhr 	 Eucharistiefeier, Mariä Himmelfahrt, Sontheim

 
Sonntag, 22. August 2021 – 21. Sonntag im Jahreskreis 
L1: Jos 24,1-2a.15-17.18b  L2: Eph 5,21-32   
Ev: Joh 6,60-69 
18:30 Uhr 	 Eucharistiefeier, ev. Kirche, Hürben
19:00 Uhr 	 Eucharistiefeier – Patrozinium der Kirche Maria 	
	 Königin, Hermaringen 
19:00 Uhr 	 Wort-Gottes-Feier, Familienkirche, 			 
	 Hohenmemmingen
10:30 Uhr 	 Eucharistiefeier, Heilig Geist, Giengen
14:00 Uhr 	 Taufe des Kindes Erik Oppold, Maria Königin, 		
	 Hermaringen 

 
Samstag, 28. August 2021 
17:00 Uhr 	� italienischer Gottesdienst, Marienkirche, 

Sontheim
17:30 Uhr 	 Beichtgelegenheit, Heilig Geist, Giengen
18:00 Uhr 	 Beichtgelegenheit, St. Vitus, Burgberg
18:30 Uhr 	 Eucharistiefeier, St. Vitus, Burgberg

Sonntag, 29. August 2021 – 22. Sonntag im Jahreskreis 
L1: Dtn 4,1-2.6-8  L2: Jak 1,17-18.21b-22.27   
Ev: Mk 7,1-8.14-15.21-23 
19:00 Uhr 	 Wort-Gottes-Feier, Marienkirche, Giengen
19:00 Uhr 	 Eucharistiefeier, Maria Königin, Hermaringen 
10:30 Uhr 	 Eucharistiefeier, Heilig Geist, Giengen
10:30 Uhr 	 Wort-Gottes-Feier, Mariä Himmelfahrt, Sontheim

 
Samstag, 4. September 2021 
17:30 Uhr 	 Beichtgelegenheit, Heilig Geist, Giengen
18:30 Uhr 	 Eucharistiefeier, St. Vitus, Burgberg

Sonntag, 5. September 2021 – 23. Sonntag im 
Jahreskreis 
L1: Jes 35,4-7a  L2: Jak 2,1-5  Ev: Mk 7,31-37 
19:00 Uhr Eucharistiefeier, Marienkirche, Giengen
19:00 Uhr Wort-Gottes-Feier, Maria Königin, Hermaringen 
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier, Heilig Geist, Giengen
10:30 Uhr Eucharistiefeier, Mariä Himmelfahrt, Sontheim

Samstag, 11. September 2021 
17:30 Uhr Beichtgelegenheit, Heilig Geist, Giengen
18:30 Uhr Eucharistiefeier, Maria Königin, Hermaringen 
18:30 Uhr Wort-Gottes-Feier, Mariä Himmelfahrt, Sontheim

Sonntag, 12. September 2021 
19:00 Uhr �Eucharistiefeier, Familienkirche, 

Hohenmemmingen
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier, Heilig Geist, Giengen
10:30 Uhr Eucharistiefeier, St. Vitus, Burgberg

Gottesdienste 
Bitte bringen Sie Ihr Gotteslob mit in den Gottesdienst.
Weiterhin sind die Corona-Maßnahmen: Erfassung der Teil-
nehmer (bitte melden Sie sich bei den entsprechenden 
Pfarrämtern an), Mund-Nasen-Schutz, Desinfektion und Ab-
stand.
Aufgrund der Renovierungsarbeiten an unserer Kirche, be-
nutzen Sie bitte den mittleren Treppenaufgang auf der Nord-
seite zum Haupteingang der Kirche. Vielen Dank für Ihr Ver-
ständnis.

Kräutersegnung zum Hochfest Mariä Aufnahme in den 
Himmel 
Am Hochfest der Aufnahme 
Mariens in den Himmel, das 
wir am Sonntag, den 15. Au-
gust 2021 um 9:00 Uhr fei-
ern, wollen wir wieder die 
Kräuterbuschen segnen. 
Seit über tausend Jahren 
werden an diesem Tag Heil-
kräuter zum Gottesdienst gebracht, in denen deutlich wird: 
Gott möchte, dass die Menschen Heil erfahren – und in be-
sonderer Weise ist Maria, die Muttergottes, uns als Mittlerin 
des Heiles geschenkt. Sie hat uns Jesus, den Erlöser, gebo-
ren. Wir freuen uns, wenn wieder zahlreiche Kräutersträuße 
zur Segnung gebracht werden!

Gemeindeausflug am 18. September 2021 
Liebe Gemeindemitglieder,
wir laden Sie ganz herzlich zu unse-
rem diesjährigen Gemeindeausflug in 
die Region Aalen-Wasseralfingen ein.
Folgendes Programm ist geplant,  
Änderungen vorbehalten:
08:00 Uhr Abfahrt in Sontheim an der 
katholischen Kirche, Bushaltestelle
08:10 Uhr Abfahrt in Hermaringen am Rathaus, Bushaltestelle
10:00 Uhr Eintreffen beim Besucherbergwerk „Tiefer Stollen“ 
und anschließende Einfahrt in den Stollen
13:00 Uhr Mittagessen in Aalen-Attenhofen im Gasthaus 
„Frische Quelle“
15:00 Uhr Auf den Spuren von Sieger Köder
18:00 Uhr geplante Rückkehr
Kosten: 15 € für Erwachsene, Kinder beitragsfrei
Anmeldung bitte bis spätestens Freitag, 10.09.2021 im 
Pfarrbüro Sontheim.

Das Pfarrbüro ist vom 16. August bis 27. August 2021 nicht 
besetzt.
Die Notfallnummer für dringende seelsorgerliche Angelegen-
heiten ist: Tel. 07322 960319

Bild: Katharina Wagner  
In: Pfarrbriefservice.de
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Hel fe n h at ei n e n Na me n

C a r i t a s
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Ch ri sc h on a- Ge mei n d e
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Ki rc h e n ge mei n d e
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Kat h ol i s c h e S e el s orgest el l e
Mari a Kö ni gi n
H e r mari n ge n

Evangelische
Chrischona-Gemeinde

Hermaringen

Kontakte und Infos: Chrischona-Gemeinde, Schillerstr. 33, 
Sontheim; Tel. 07325 921735; Fax 07325 921736;  
Internet: www.chrischona-sontheim.de

Donnerstag, 12. August bis Sonntag, 15. August 2021  
EC-Camp in Hessen

Sonntag, 15. August 2021  
10:15 Uhr 	Gottesdienst im Gemeindezentrum Sontheim

Sonntag, 22. August 2021  
10:15 Uhr 	Gottesdienst im Gemeindezentrum Sontheim

Sonntag, 29. August 2021  
10:15 Uhr 	Gottesdienst im Gemeindezentrum Sontheim

Sonntag, 5. September 2021 
10:15 Uhr 	Gottesdienst im Gemeindezentrum Sontheim

Wöchentlich gibt es eine neue Audio-Predigt auf unserer 
Homepage www.chrischona-sontheim.de unter Media.

Freikirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten      
Gottesdienst im Bürgersaal in Herbrechtingen, Lange Str. 58 
Kontakt: Tel. 07348 23795
Anmeldung zur Teilnahme am Gottesdienst bis Donnerstag, 
19:00 Uhr.
Zutritt nur nach den Maßgaben 3G (vollständig geimpft, ge-
nesen oder getestet).
Weitere Informationen unter:
www.adventgemeinde-hermaringen.de
 
Samstag, 21.08.2021 
Gottesdienst Beginn 9:30 Uhr 
Ankommen mit Leib und Seele
Gemeinsames Singen. Was mich bewegt – 
Gebetsgemeinschaft

Bibelgespräch
Heilsame (Un-)Ruhe
Psalm 27,1 „Der HERR ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem 
sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie 
in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und zagen?“

11:00 Uhr Predigt mit D. Wildemannr

Vereine
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Gesangverein  
Hermaringen e. V. 

gegründet 1879

Mitgliederversammlung am Dienstag, 
14.09.2021
Zur diesjährigen Mitgliederversammlung am Dienstag, 
14.09.2021 um 20:00 Uhr in der Güssenhalle darf ich alle 
Mitglieder des Gesangvereins ganz herzlich einladen.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1.	Begrüßung – Totenehrung
2.	Berichte
	 a) 1. Vorsitzender
	 b) Schriftführer
	 c) Finanzvorsitzende
	 d) Kassenprüfer
	 e) Musikgarten
	 f) Chorleitung
3.	Aussprache zu den Berichten
4.	Entlastungen
5.	Wahlen
6.	Ehrungen
7.	Sonstiges

Die Hauptversammlung wird unter Einhaltung der zu diesem 
Termin vorherrschenden Corona-Maßnahmen durchgeführt. 
Sollte durch eine Verschärfung der Situation die Durchfüh-
rung der Hauptversammlung nicht möglich sein, behält sich 
der Gesangverein die Absage und Verschiebung des Ter-
mins vor.

Anträge zur Tagesordnung bitte schriftlich bis spätestens 
10.09.2021 an Dieter Thierer, Fritz-Keck-Straße 5, 89568 
Hermaringen.
 
Dieter Thierer
1. Vorsitzender
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Musikfreunde 
Hermaringen e. V.

gegründet 1921

Jahreshauptversammlung 2021
Einladung zur 100. ordentlichen Hauptversammlung 
Musikfreunde Hermaringen e. V. am Freitag, 27. August  
2021, 20:00 Uhr, Feuerwehrhaus Hermaringen

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Berichte der Mandatsträger
3. Entlastungen
4. Neuwahlen
5. Jahresprogramm 2022
6. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Anträge sind schriftlich bis Freitag, 20. August 2021 beim  
1. Vorsitzenden Lothar Lang, Kaisheimstraße 28, 89568 
Hermaringen einzureichen. 
Termin unter Vorbehalt der aktuellen Corona-Verordnung.
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Landfrauen  
Hermaringen 

gegründet 1995

13. August 2021, 17:30 Uhr Kräuterbuschen binden mit 
Miriam Schömig. Traditionell werden an Maria Himmelfahrt 
Kräuter gebunden. Diese stecken in Kräuterbuschen, die wir 
heute zusammen binden. Welche Kräuter das sind, wie viele 
davon gebunden werden, welchen Nutzen sie haben, erfah-
ren die Teilnehmer bei diesem Workshop. Der Kurs dauert 
ungefähr 90 Minuten. Mitbringen sollte jeder eine Garten-
schere, ein Körbchen und Bindfaden. Wer hat, kann gerne 
Kräuter und Blumen mitbringen wie z. B. Frauenmantel, Ka-
mille, Königskerzen, Rosen, Getreideähren, Schafgarbe, Jo-
hanniskraut ...
Treffpunkt ist um 17:15 Uhr auf dem Nettoparkplatz.
Anmeldungen bei Rosemarie Bauer, Telefon 07322 23373.
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24. August 2021, 19:00 Uhr Walkingrunde – Wir machen 
eine Walkingrunde durch den Wald. Die Laufzeit beträgt un-
gefähr eine Stunde – alle, die dazu Lust haben, dürfen gerne 
mitlaufen, mit oder ohne Walkingstöcke. Treffpunkt ist der 
Parkplatz an der Förster-Schmid-Straße.
Näheres zu erfragen bei Rosemarie Bauer, Telefon 07322 
23373.

26. Jahreshauptversammlung
Auf diesem Wege laden wir alle Mitglieder und Interessierte 
zu unserer Jahreshauptversammlung am Samstag, 28.08. 
2021 um 15:30 Uhr in die Güssenhalle in Hermaringen ein.

Tagesordnung:
1.	 Begrüßung/Bericht
2.	 Berichte
	 a) Tätigkeiten 2020
	 b) Finanzen 2020
	 c) Kassenprüfung
3.	 Entlastungen
4.	 Ehrungen
5.	 Anfragen und Anträge

Anfragen und Anträge können in schriftlicher Form bis zum 
22.08.2021 an Heike Frieß, Klausenweg 7 in 89568 
Hermaringen gerichtet werden.

Sport

Sport-Club  
Hermaringen e. V.

gegründet 1929

Gymnastik/Turnen

Abteilungsversammlung
Einladung zur ordentlichen Abteilungsversammlung der Abt. 
Gymnastik/Turnen am Freitag, 03.09.2021 um 19:00 Uhr im 
SC-Vereinsheim

Tagesordnung: 
1.	Begrüßung
2.	Bekanntgabe der Tagesordnung
3.	Protokollverlesung der letztjährigen Abteilungsversammlung
4.	Tätigkeitsberichte
5.	Aussprache zu den Berichten
6.	Entlastungen
7.	Wahlen
8.	Anträge
9.	Sonstiges

Schriftliche Anträge können bis Donnerstag, 02.09.2021 bei 
der Abteilungsleiterin Evelyn Müller unter der E-Mail-Adresse 
gym@sportclub-hermaringen.de eingereicht werden.
 
gez. Jutta Hönig, Schriftführerin

Tischtennis

Einladung zur 50. Abteilungsversammlung
Werte Sportskameraden,
zur ordentlichen Abteilungsversammlung der Tischtennis-
abteilung des Sport-Club Hermaringen 1929 e. V. am Frei-
tag, den 13. August 2021 um 19:30 Uhr im Sportheim des 
SC Hermaringen lade ich hiermit recht herzlich ein.

Tagesordnung: 
1. Begrüßung
2. Berichte
	 – Abteilungsleiter
	 – Technischer Leiter
	 – Jugendleiter
	 – Kassiererin
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Aussprache zu den Berichten
5. Ehrungen
6. Haushaltsplan 2021
7. Entlastungen
8. Neuwahlen
9. Verschiedenes
	 – Homepage
	 – Schiedsrichter
10. Schlusswort

Anträge können bis Donnerstag, 12. August 2021 beim Ab-
teilungsleiter Harry Knödler unter folgender E-Mail-Adresse: 
tischtennis@sportclub-hermaringen.de schriftlich eingereicht 
werden.

Um Einhaltung der Hygieneregeln sowie um rege Teilnahme 
wird gebeten!
 
gez. Jörg Mailänder
Pressewart SC Hermaringen, Abt. Tischtennis

Kegeln

Nicht Tokyo, aber Hermaringen:  
Kegelolympiade 2021!
Nicht nur die Olympischen Spiele mussten situationsbedingt 
verschoben werden, auch das Hermaringer Kinderferien-
programm fiel vergangenes Jahr ins Wasser. Umso mehr 
freute sich die Abteilung Sportkegeln letzten Freitag, elf Kin-
der auf dem Vereinsgelände begrüßen zu dürfen. Nach  
einem sportlichen Kennenlernspiel und der gemeinsamen 
Erarbeitung der Bedeutung der fünf Ringe bei der echten 
Olympiade, konnten auch die Teilnehmer*innen in den Wett-
kampf starten. In fünf Disziplinen, welche alle eine Verbin-
dung zum Kegelsport aufwiesen, kämpften sich die 7- bis 
10-jährigen Kinder durch die Aufgaben. Neben Eierlauf in  
einer schmalen Gasse, Kegel-Kugel-Weitwurf auf der Wiese, 
Dosenwerfen auf wackeligem Untergrund, Seilspringen 
durch einen Parcours durfte natürlich das Kegeln selbst auf 
der Bahnanlage nicht fehlen. Nach dem offiziellen Teil gab es 
noch eine kleine Technik-Führung „hinter den Kulissen“ einer 
Kegelbahn, einen Teamwettbewerb sowie Chicken Nuggets 
und Pommes zur Stärkung. Bei der Siegerehrung konnten 
sich Jesaja und Marie über eine Keks-Medaille sowie einen 
Eiscafé-Gutschein freuen. Zum Schluss geht ein besonderer 
Dank an die drei Betreuerinnen sowie die Abteilung, welche 
die gesamten Kosten übernommen hat.

Treib mal  
wieder  
SPORT!
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Lust bekommen? 
Das Kegeln hat dir Spaß gemacht? Du möchtest gerne die 
Technik erlernen, damit du ganz viele Kegel triffst? Dann 
komme gerne auf ein Schnupper-Training vorbei!
Wann: Dienstags von 16:00 bis 18:00 Uhr
Wo: Kegelbahnen, SC Hermaringen
Wer: Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 16 Jahren
Kontakt: E-Mail: ulli.mack@gmx.de, Tel. 07322 4850

Du hast dienstags bereits ein anderes Hobby oder bist nicht 
in der angegebenen Altersspanne? Melde dich trotzdem bei 
uns – sicherlich finden wir eine Lösung oder können dich be-
raten.
Alles rund um unser Vereinsleben findest du auch auf unse-
rer Homepage: SC-Hermaringen.de oder auf unserer Face-
bookseite: Sportkegeln – SC Hermaringen.

Jugendleiterin Ulrike Mack erklärt das Wichtigste rund um den Kegelsport.

Bogenschießen

Abteilungsversammlung
Einladung zur 12. Ordentlichen Abteilungsversammlung der 
Abteilung Traditionelles Bogenschießen am Donnerstag, 
26.08.2021, 19:00 Uhr im SC Vereinsheim

Tagesordnung:
11. Begrüßung 
12. Protokollverlesung 
13. Bericht Abteilungsleitung 
14. Bericht Jugendleiter 
15. Bericht Kassierer 
16. Bericht Kassenprüfer 
17. Aussprache zu den Berichten 
18. Entlastungen 
19. Neuwahlen 
10. Anträge 
11. Verschiedenes 

Anträge müssen bis Freitag, 20.08.2021 schriftlich mit Be-
gründung bei Abteilungsleiter Timo Oppold, Kupferschmied-
straße 14, 89568 Hermaringen eingereicht werden.
 
gez. Timo Oppold, Abteilungsleiter

Ski- und Sportverein  
Hermaringen e. V.

gegründet 1972

* Leichtathletik  * Turnen  * Gymnastik

Tennis

SSV Hermaringen
Am vergangenen Wochenende fand der letzte Spieltag bei 
unserem Herrenteam statt. Leider verlor man mit 1 : 8 gegen 
Nattheim.
Es spielten: David Langner, Timon Jarothe, Jonathan Laib, 
Niclas Baß, Marc Friedrich Lukas und Max Müller sowie  
Michael Jänisch.

gez. Boris Schneider (Schriftführer)

Aktuelles

Soziale Absicherung der Pflegeperson
Damit pflegende Angehörige weiterhin sozial abgesichert 
sind, übernimmt die Versicherung des Pflegebedürftigen (ab 
Pflegegrad 2) unter bestimmten Voraussetzungen Beiträge 
zur Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung. 

Rentenversicherung
Wer Pflegebedürftige betreut, verzichtet manchmal ganz 
oder teilweise auf die eigene Berufstätigkeit. Deshalb haben 

Beachten Sie bitte die
Mundschutzpflicht!
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diese Personen einen gesetzlichen Anspruch auf die 
Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen durch die 
Pflegekasse des Versicherten. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob die Pflegeperson vor Beginn der Pflegetätigkeit berufstä-
tig war. Voraussetzungen: die Pflegeperson übernimmt für 
mindestens 10 Stunden in der Woche die Pflege und ist 
nicht mehr als 30 Stunden in der Woche erwerbstätig.

Gesetzliche Unfallversicherung
Zusätzlich ist eine Pflegeperson beitragsfrei gesetzlich un-
fallversichert. Der Versicherungsschutz gilt für alle Unfälle, 
die in Zusammenhang mit der Pflegetätigkeit stehen, sowohl 
in der Wohnung als auch außerhalb, wie etwa beim Einkau-
fen.

Arbeitslosenversicherung
Wer aufgrund der Pflege ein bestehendes Beschäftigungs-
verhältnis unterbricht oder aufgibt, kann bei der Bundes-
agentur für Arbeit einen Antrag auf Fortzahlung der Arbeits-
losenversicherung stellen. Die Beiträge zur Arbeitslosenver-
sicherung übernimmt für die gesamte Dauer der Pflegetätig-
keit die Pflegeversicherung, allerdings nur wenn die Pflege-
person entweder unmittelbar bevor sie die Pflege übernom-
men hat, beitragspflichtig in der Arbeitslosenversicherung 
war, oder eine Leistung nach SGB III (z. B. Arbeitslosengeld) 
erhalten hat. 

Steuerfreies Pflegegeld
Die Leistungen aus der Pflegeversicherung sind für Pflege-
bedürftige steuerfrei. Wird das Pflegegeld an pflegende An-
gehörige weitergegeben, gilt dies nicht als Einkommen und 
ist daher ebenfalls steuerfrei.

Wir beraten Sie gerne! Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Pflegestützpunkt des Landkreises Heidenheim:
Veronika Bruckner, Christel Krell
Telefon: 07321 321-2473 oder 07321 321-2424
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-heidenheim.de	

Landratsamt, Felsenstraße 36, Gebäude A Zimmer A 015 

Sommer daheim: Ausflugstipps für Familien 
Kurzweilig und erlebnisreich die Region entdecken
Abstand halten ist noch immer das Gebot der Stunde und 
auch in diesem Jahr verbringen viele den Sommer daheim. 
Deshalb gibt es vom Tourismusteam aus dem Landratsamt 
wieder einen Tipp um die Region zu entdecken – dieses Mal 
bei einem Familienausflug.

Die Entdeckertour beginnt in den Naturräumen links und 
rechts des Brenztals. Auf der Gerstetter Alb taucht man im 
Riffmuseum, am Heldenfinger Kliff mit Spielpark und Wis-
senspfad oder auf dem Urmeerpfad in die Erdgeschichte 
ein. Außerdem warten die Lokalbahn und ein herrlicher Blick 
vom Wasserturm.

Ein „einschlagendes Erlebnis“ bietet die Naturwelt Meteor-
krater, wo vor 15 Millionen Jahren ein Meteoriteneinschlag 
das Steinheimer Becken schuf. Dazu gibt das Meteorkrater-
Museum Aufschluss. Unweit des Museums wartet der Geo-
logische Lehrpfad mit Schneckensandgrube. 

Auf dem Härtsfeld bieten die Burg Katzenstein, der Härts-
feldsee oder das Korallenmuseum in Nattheim ein beliebtes 
Ziel für Familien. Die Museumsbahn „Härtsfeldschättere“ 
fährt inzwischen von Neresheim bis Katzenstein. Ein echter 
Geheimtipp ist der Wasser-und-Klang-Pfad in Auernheim.

Zurück im Brenztal warten am Flussufer zahlreiche Erlebnis-
plätze. Auf der Höhlen-Tour werden diese in Kombination mit 

dem Höhlenerlebnis Lonetal „erradelt“. Etwas ruhiger wird 
es auf dem Jakobswegle in Giengen-Hürben oder auf der 
Quiztour „Brenzquellrunde“ in Königsbronn. 

Weitere Informationen gibt es unter www.heidenheimer-
brenzregion.de oder telefonisch beim Landratsamt unter Tel.  
07321 3212593. 

„Impfen lohnt sich …“
Landkreis Heidenheim startet Plakat-Aktion für mehr 
Impfbereitschaft
Das Kreisimpfzentrum Heidenheim bietet derzeit zahlreiche 
niedrigschwellige Impfaktionen im gesamten Landkreis an. 
Dazu gehören Impfaktionen vor Supermärkten oder gemein-
sam mit dem 1. FC Heidenheim vor dem Fußballstadion. Nun 
startet der Landkreis eine Plakat-Aktion, um für noch mehr 
Impfbereitschaft zu werben.  

„Noch nie war es so einfach, ein Impfangebot anzunehmen. 
Es muss das Ziel von uns allen sein, wieder zur Normalität 
zurückzukehren, um unbeschwert die Dinge tun zu können, 
die wir vor der Pandemie gerne getan haben. Dieses Ziel 
können wir aber nur erreichen, wenn wir uns impfen lassen“, 
macht Landrat Peter Polta noch einmal den wichtigen Hin-
tergrund der Plakat-Aktion deutlich. 

Insgesamt vier Protagonistinnen und Protagonisten sind das 
Gesicht der Kampagne. Dazu gehören die Initiatorin des Ver-
eins „Freunde schaffen Freude“ und Theaterpädagogin Inge 
Grein-Feil, die Integrationsbeauftragte des Landkreises 
Heidenheim Yasemin Yelen, der Sänger und Student Philip 
Matas und der ehemalige Fußballprofi des 1. FC Heidenheim 
und heutige Arzt Tim Göhlert. Sie alle machen mit ihrem Slo-
gan deutlich, warum es sich lohnt, sich impfen zu lassen. 

Impfwillige finden aktuelle Angebote für Impfungen bei-
spielsweise auf den Seiten des Landratsamtes unter www.
landkreis-heidenheim.de und www.info-corona-lrahdh.de/
impfen. 

Die Kampagne startet zunächst in den öffentlichen Verkehrs-
mitteln und an Busbahnhöfen. Wer Interesse daran hat, die 
Plakate selbst bei sich im Geschäft, Büro etc. aufzuhängen, 
hat die Möglichkeit, dies beim Landratsamt Heidenheim un-
ter Tel. 07321 321-2297 oder per E-Mail an presse@land-
kreis-heidenheim.de zu melden. Die Plakate werden kosten-
los zur Verfügung gestellt.

„Wegweiser für ältere Menschen im Landkreis 
Heidenheim“
Neuauflage der kreisweiten Informationsbroschüre für 
Senioren erschienen 
Die Broschüre des Landkreises Heidenheim „Wegweiser für 
ältere Menschen im Landkreis Heidenheim“ ist im August 
2021 in der 5. Auflage erschienen. Sie beinhaltet in bewähr-
ter Form alle wichtigen Informationen für Senioren. Von der 
Beratung über das Aktive Alter bis hin zum Thema „Wie 
möchte ich später wohnen“ und auch aktualisierte Informati-
onen über die Hilfen im Pflegefall sind darin enthalten. Darü-
ber hinaus gibt es in der Broschüre wichtige Tipps und Hilfen 
bei der Suche nach dem richtigen Ansprechpartner für die 
unterschiedlichsten Themenbereiche. Das vielfältige Bera-
tungs- und Unterstützungsangebot im Landkreis ist deshalb 
ebenso ein wichtiger Bestandteil dieses Heftes.
Die Broschüre liegt auf den Bürgermeisterämtern und bei 
den Kirchengemeinden aus oder ist über den Kreissenio-
renrat und im Kompetenzzentrum für Pflege und Senioren im 
Landratsamt an der Infothek des Landratsamtes sowie beim 
Pflegestützpunkt erhältlich. Eine Onlineversion der Broschü-
re ist auf der Homepage des Landkreises Heidenheim unter 
www.landkreis-heidenheim.de zu finden. 
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Online-Seminar: „Babys erster Brei“ 
Am Mittwoch, 15. September 2021, bietet das Forum Ernäh-
rung HDH des Landkreises Heidenheim von 9:30 bis 11:00 
Uhr eine Online-Infoveranstaltung für Eltern von Säuglingen 
an. Die BeKi-Referentin der Landesinitiative bewusste Kin-
derernährung, Gudrun Künzel, gibt wertvolle Informationen, 
wie der schrittweise Übergang von der Milch zum Brei gut 
gelingt. Die Eltern erhalten praktische Tipps zu selbst ge-
machten und gekauften Breien sowie Informationen zu ei-
nem ausgewogenen Ernährungsplan eines Kindes im ersten 
Lebensjahr. Während der Veranstaltung geht die Referentin 
gerne auf individuelle Fragen ein. Für dieses Online-Seminar 
bekommen die Interessenten einen Tag vorher per E-Mail ei-
nen Einladungslink zugeschickt. Die Veranstaltung ist kos-
tenlos, Informationsbroschüren werden auf Wunsch im An-
schluss per Post zugesandt. Eine Anmeldung beim 
Fachbereich Landwirtschaft des Landratsamtes Heidenheim 
ist bis spätestens Montag, 13. September 2021, per E-Mail 
unter landwirtschaft@landkreis-heidenheim.de erforderlich.

Kontaktstelle Frau und Beruf
Persönliche Beratungsgespräche im Rathaus in 
Giengen 
Die beim Landratsamt Heidenheim angesiedelte Kontakt-
stelle Frau und Beruf bietet Frauen in Einzelgesprächen eine 
individuelle und neutrale Orientierungsberatung zu allen be-
ruflichen Themen, insbesondere zum Wiedereinstieg nach 
der Familienphase, zur Aus- und Weiterbildung, zur berufli-
chen Umorientierung und zur Existenzgründung an. Die 
Beratungsgespräche sind vertraulich und kostenfrei. 
Die nächsten Beratungstermine der Kontaktstelle Frau und 
Beruf im Rathaus in Giengen sind am Donnerstag, 26. Au-
gust 2021, und am Donnerstag, 9. September 2021. Es wird 
darum gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Eine 
Anmeldung ist bei der Kontaktstelle Frau und Beruf von 
Montag bis Freitag, 8:00 bis 11:30 Uhr, unter Tel. 07321 321-
2558 oder per E-Mail an frau-und-beruf@landkreis-heiden-
heim.de möglich. 

Kreisabfallwirtschaftsbetrieb hat 1400 Vesper-
boxen für Erstklässler bereitgestellt 
Orange Vesperbox, damit der Abfall Pause macht!

Je häufiger die kleine Box genutzt wird, desto besser 
für die Umwelt!                             
Ein gutes Frühstück ist ein guter Start in den Tag. Um die El-
tern der ABC-Schützen zu unterstützen hat der Kreisabfall-
wirtschaftsbetrieb Vesperboxen für die neu eingeschulten 
Erstklässler eingekauft. „Wird das Pausenbrot der Kinder in 
unsere praktische, in diesem Jahr erstmalig in orange gehal-
tene Vesperbox gepackt, kann auf Alu- und Plastikfolie so-
wie auf Butterbrotpapier getrost verzichtet werden. Und 
schon die jüngsten Schüler lernen so ganz praktisch, dass 
viele Verpackungen überflüssig sind. Das schützt unsere 
Natur und unsere Umwelt. Und spart auch Ausgaben für un-
nötige Verpackungen, die gerade hier ganz schnell zu Abfall 
werden. Selbst wenn etwa Alufolie ganz gut verwertet wer-
den kann, so werden doch bei der Produktion von Alumini-
um wertvolle Rohstoffe verbraucht. Und man braucht viel 
Energie“, unterstreicht die stellvertretende Betriebsleiterin 
Bärbel Hörger vom Kreisabfallwirtschaftsbetrieb, unter deren 
Regie diese Aktion läuft. Für Bärbel Hörger ist der Schulstart 
stets eine gute Gelegenheit, um Kinder, aber auch Eltern und 
die Lehrkräfte für eine nachhaltige und umweltbewusste Le-
bensweise zu gewinnen, indem gezielt abfallarme Alternati-
ven aufgezeigt werden. „Bewusstsein schaffen für weniger 
Abfälle ist dem Kreisabfallwirtschaftsbetrieb ein wichtiges 

Anliegen. Und schließlich sind Schulbrote und heimisches 
Obst in den orangen Vesperboxen allemal besser aufgeho-
ben als in Einwegtüten aus Plastik“, so Hörger.

Bei rund 200 Schultagen jährlich vermeiden Vesperboxen al-
so jede Menge Müll. Ziel der Aktion ist es, bereits bei den 
Schulstartern darauf hinzuwirken, dass unnötiger Abfall ver-
mieden wird. Bei der jetzigen Aktion sind kreisweit 1400 
Vesperboxen für 40 Schulen im Landkreis bereitgestellt wor-
den. „Die Ausgabe der Vesperboxen ist natürlich auch eine 
gute Gelegenheit für die Lehrkräfte, das Thema Abfalltren-
nung und -vermeidung aufzugreifen und in der Schule zu 
vertiefen.“ Lachende Kindergesichter und hilfreiche Utensili-
en, mit denen unnötige Abfälle vermieden werden können, 
das ist eine gute Kombination, die wir gerne auf die Beine 
stellen. Und diese Aktion wirkt sicher auch längerfristig. 
Denn mit den Boxen werden die Kinder frühzeitig damit ver-
traut gemacht, dass umweltbewusstes Handeln ganz einfach 
praktiziert werden kann“, gibt sich Bärbel Hörger überzeugt. 
Daher ist es für den Kreisabfallwirtschaftsbetrieb keine Fra-
ge, diese bei den Erstklässlern durchaus geschätzte Aktion 
„Vesperboxen“ zu organisieren. Eine Initiative, die sich vor 
allem durch ihren unmittelbaren praktischen Nutzen aus-
zeichnet. Kleine Taten, die aber dazu beitragen, dass über 
gezielte Abfallvermeidung auch der Klimawandel doch ein 
bisschen verlangsamt werden kann. Damit diese seit Jahren 
praktizierte Aktion weiterhin Früchte trägt, bittet der Kreisab-
fallwirtschaftsbetrieb wiederum die Eltern, darauf zu achten, 
dass die Kinder täglich die Vesperboxen mitbekommen –  
natürlich gut gefüllt mit gesundem Vesper.

Spendenaufruf in Hermaringen zugunsten der 
Kriegsgräberfürsorge brachte 720,– Euro
Die Gemeinde Hermaringen und der Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V. danken ganz herzlich allen Bürge-
rinnen und Bürgern, die mit ihren Spenden einen Beitrag zur 
Erfüllung der Aufgaben des Volksbundes geleistet haben. 
Insgesamt wurde bis zum 31.01.2021 ein Betrag in Höhe 
von 720,– EUR an den Volksbund überwiesen. 

Gerade in dieser aufgewühlten Zeit ist unsere Friedensarbeit 
wichtiger denn je. Die Pflege der Kriegsgräberstätten, die 
2,8 Millionen Opfer von Krieg und Gewalt auf unseren Fried-
höfen im Ausland und die vielen Suchanfragen verpflichten 
uns, in unserer Arbeit nicht nachzulassen. 

Ihre Spende unterstützt den Volksbund in seiner Jugend- 
und Bildungsarbeit, bei der Gräbersuche und der Pflege von 
Kriegsgräberstätten. Die internationalen Jugendbegegnun-
gen, die im letzten Jahr nur einzeln und sehr eingeschränkt 
stattgefunden haben, zeigen den jungen Menschen, wie 
wichtig die Arbeit für den Frieden in einem gemeinsamen 
Europa ist. 

Gemeinsam für den Frieden – Herzlichen Dank für Ihre 
Spende und bleiben Sie gesund!

Information:
Der Volksbund finanziert seine Arbeit zu zwei Dritteln 
aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden, den Rest decken 
öffentliche Mittel des Bundes und der Länder. Wenn 
auch Sie die Arbeit des Volksbundes unterstützen wol-
len, weitere Spenden sind jederzeit auf das Spenden-
konto des Bezirksverbandes Nordwürttemberg des 
Volksbundes möglich: 

BW Bank, IBAN: DE30 6005 0101 0002 6266 64,  
BIC: SOLADEST600
Verwendungszweck: Spendenaktion Hermaringen
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Pflege ist für Sie mehr als ein Job? 
Sie möchten als Mitarbeiter/in Wertschätzung  

und Förderung erfahren?  
Kommen Sie einfach zu uns!  

Wir bieten überdurchschnittliche Arbeitsbedingungen 
und in vielerlei Hinsicht mehr als andere. 

An unseren beiden Standorten in Giengen und Sontheim versorgen 
wir mehr als 400 Menschen mit den verschiedensten medizinischen, 

pflegerischen und hauswirtschaftlichen Leistungen 
 

Zur dauerhaften Verstärkung suchen wir  
mehrere Pflegefachkräfte (m./w./d.)  
in Teilzeit (12 – 35 Wochenstunden)  

 
 

Die ausführlichen Stellenausschreibungen finden Sie auf unserer Homepage 
www.sozialstation-giengen.de unter Stellenangebote 

 
 

Sozialstation Giengen                                                Sozialstation Unteres Brenztal 
Tanzlaube 2, 89537 Giengen                                    Jakobstr. 24, 89567 Sontheim 
 0 73 22 / 91 93 96                                                                 0 73 25 / 91 90 94 

Ambulanter 
Pflegedienst 
Wir sind im gesamten Landkreis Heidenheim für Sie aktiv!
Tel. 07322-95 45 080 www.pflegekräftebörse.de

SOFORT HILFE bei:
• Pflegefall & akuten Erkrankung
• auch an Wochenenden/Feiertagen 
Wir sind im gesamten Landkreis Heidenheim für Sie aktiv!

Tel. 07322-95 45 080 www.pflegekräftebörse.de

Häusliche„24 Stunden
Pflege und Betreuung“
Ambulanter Pflegedienst 
Wir sind im gesamten Landkreis Heidenheim für Sie aktiv!

Tel. 07322-95 45 080 www.pflegekräftebörse.de

�

®

�
®

für nur  14,99 € 
fachgerecht von uns ausgeführt!

Tel. 07322 - 95 45 080 • www.pflegekräftebörse.de

®Jetzt anmelden:

Corona-Te
st

Tel. 07322 - 95 45 080 • www.pflegekräftebörse.de

®Termin vereinbaren:

Kostenlose Pflegeberatung
für Pflege zuhause - anstatt Pflegeheim

�
®

Kostenlose 

Beratung 

zuhause!

Tel. 07322 - 95 45 080 • www.pflegekräftebörse.de

®Termin vereinbaren:

Online-Shop Immer ein Klick wert! 
Alle Produkte für Ihre Pflege zuhause!

Reinigunskraft
ob privat oder für Gewerbe
Wir sind im gesamten Landkreis Heidenheim für Sie aktiv!

Tel. 07322-95 45 080 www.pflegekräftebörse.de

�
wir putzen

für Sie!
Hausmeisterservice
leichte Handwerkertätigkeiten,
Hol- und Bringservice, Einkaufen,
Autoreinigung, Gartenarbeit und mehr...
Wir sind im gesamten Landkreis Heidenheim für Sie aktiv!
Tel. 07322-95 45 080 www.pflegekräftebörse.de

�

Memminger Torstr. 16 - 18 • 89537 Giengen/Brenz
Tel. 0800 - 95 45 080 • www.pflegekräftebörse.de

®

Wir suchen Sie!
Mitarbeiter/in (m/w/d) 
erhalten bei uns ein Firmenfahrzeug - 
auch zur privaten Nutzung!
Warum selber ein Auto kaufen,...
bewerben Sie sich jetzt bei uns!

Aktiv mitgestalten beim 
Aufbau einer Marke 
und Mobil sein!

, bitte um Terminabsprache

Großer Geflügelverkauf
Leger, Hühner, Enten, Gänse, Puten u. Mast vorbestellen!
	 Am Montag, 16.08.2021
	 und Montag, 13.09.2021
	 Hermaringen, Kirche, 12:00 Uhr
Geflügelzucht Josef Schulte – Tel. 05244 8914
www.gefluegelzucht-schulte.de

Anzeigenteil

Impressum: Herausgeber: Gemeindeverwaltung, Karlstraße 12, Hermaringen,  
Tel.: 07322 95470, E-Mail: mitteilungsblatt@hermaringen.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister J. Mailänder o. V. i. A.
Verantwortlich für den Anzeigenteil und Geschäftliches: BAIRLE Druck & Medien 
GmbH, Dischingen. Zuschriften für Chiffreanzeigen richten Sie bitte an die 
BAIRLE Druck & Medien GmbH (Adresse s. u.)
Berichte unter der Rubrik „Parteien“, „Vereine“, „Sport“, „Kirchen“ oder vom 
Verfasser unterzeichntete Artikel, stellen die jeweilige Meinung der politischen 
Organisation, der Vereine, der Pfarrämter oder Verfasser dar. Für Druckfehler und 
Irrtümer keine Gewähr.  
Gestaltung: BAIRLE Druck & Medien GmbH, Gutenbergstraße 3, 89561 Dischingen,  
Tel.: 07327 9601-0, E-Mail: guessenblaettle@bairle.de.  
Erscheinungsort Hermaringen. Erscheint wöchentlich. Auflage 650 Stück.
Bezugsgebühren jährlich 30,00 Euro einschließlich Trägerlohn.
Veröffentlichungen aller Art und Anzeigen müssen bis spätestens Dienstag,  
12:00 Uhr bei uns eingegangen sein. Berichte und Anzeigen, die später eingehen,  
können sonst nur in der darauffolgenden Woche erscheinen. Feiertagsänderungen 
werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Naturstein für Innen und Außen
Sanierungen rund um´s Haus

Römerstr. 5 - 13    in   89564 Nattheim-Steinweiler

 
Sonderaktion 

ab 59.- Euro m²
Travertin in 

Steinmetz Qualität
in verschiedenen

Farben

Terminvereinbarung unter: 
Tel: 07326-96400


